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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Mit zwei parlamentarischen Initiativen wollte Nadine Masshardt (sp, BE) für mehr
Transparenz bei den Einnahmen von Parlamentsmitgliedern sorgen. Mit dem einen
Vorstoss forderte sie eine Offenlegung von Spenden an Parlamentsmitglieder (14.452).
Zuwendungen ab einer bestimmten Höhe (auch als Summe mehrerer Spenden von der
gleichen Adresse) sollen ausgewiesen werden müssen. Mit dem anderen Vorstoss
forderte die Berner Genossin, dass Parlamentsmitglieder die Kosten für Reisen, zu
welchen sie von Interessenorganisationen eingeladen werden, selber bezahlen müssen
(14.453). Diese bereits als Empfehlung des Ratsbüros festgehaltene Regel hätte
verbindlich im Parlamentsgesetz festgehalten werden sollen. Transparenz könne das
Vertrauen in die Politik erhöhen, betonte die Initiantin bei beiden Vorstössen. 
Die Mehrheit der SPK-NR war hier allerdings anderer Ansicht. Eine veröffentlichte Liste
von Spenden würde im Gegenteil eher Misstrauen schüren. Damit würde suggeriert,
dass sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier kaufen lassen. Die Kommission
erwähnte international vergleichende Studien, die zeigten, dass das politische
Vertrauen in jenen Ländern geringer sei, die über Spendenregelungen verfügten. Weil
es in der Schweiz keine Parteienfinanzierung gebe, seien Politikerinnen und Politiker
auf Spenden angewiesen, was nun aber nicht bedeute, dass sie sich kaufen liessen. Für
den zweiten Vorschlag verwies die Kommissionsmehrheit auf die Empfehlung des
Büros, die bereits ausreiche. Es brauche hier keine gesetzlichen Regelungen. Die
Kommissionsminderheit machte vergeblich darauf aufmerksam, dass die Schweiz eine
der letzten Staaten sei, die keine Transparenzregeln kennen und deshalb immer wieder
in den Fokus von internationalen Organisationen, wie etwa der Greco, gerate. Zwar
wurde bei der Ratsdebatte das zweite Anliegen quer durch alle Fraktionen unterstützt,
nur die SP- und die GP-Fraktion stimmten allerdings geschlossen dafür, was letztlich
lediglich für 71 Stimmen reichte, die 113 ablehnenden Stimmen (und einer Enthaltung)
gegenüberstanden. Der Vorschlag für eine transparente Spendenregelung erhielt gar
nur 52 Stimmen, wiederum aus den beiden geschlossenen links-grünen Fraktionen. Mit
Ausnahme der beiden EVP-Nationalrätinnen stimmten alle anderen Fraktionen
geschlossen, also mit 130 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), gegen Folge geben. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Aufgrund einer parlamentarischen Initiative Heer (svp, ZH; Pa.Iv. 15.442) und deren
Umsetzung im Parlamentsrecht müssen Parlamentsmitglieder seit der 51. Legislatur ihre
Auslandreisen offenlegen, wenn diese vom Bund finanziert werden. Bereits bei der
Beratung der Umsetzung hatte eine linke Kommissionsminderheit versucht, diese
Offenlegungspflicht auch auf Reisen auszudehnen, die auf Einladung von
schweizerischen, ausländischen oder internationalen Behörden oder
Interessengruppen getätigt werden. Dieses Anliegen brachte Nadine Masshardt (sp, BE)
neuerlich mit einer parlamentarischen Initiative (Pa. Iv. 18.492) ein und ging mit einer
zweiten parlamentarischen Initiative (Pa. Iv 18.490) gar noch einen Schritt weiter, indem
sie forderte, dass solche Reisen nicht nur bekannt gegeben, sondern von den
Parlamentsmitgliedern auch selber bezahlt werden müssen. Die Unterscheidung von
amtlichen Reisen, die öffentlich gemacht werden müssten, und Reisen auf Einladung
sei «unlogisch, inkonsequent und für die Bürgerinnen und Bürger unverständlich», so
die Begründung. Es sei nicht nur wichtig zu wissen, wer eine Reise auf Kosten des
Bundes unternehme, sondern auch von wem eine Einladung für eine Reise ergehe.
Hinsichtlich Bezahlung solcher Reisen gebe es zwar Empfehlungen der Büros, diese
müssten aber präzisiert werden. Mit einer Bezahlpflicht ab einem zu bestimmenden
Betrag werde zudem Transparenz geschaffen. Lobbyreisen müssten besser geregelt
werden, um deutlich zu machen, was erlaubt sei und was nicht, so Masshardt.
Die SPK-NR, die Mitte Februar 2020 über die Anliegen debattierte, empfahl, beiden
Anliegen keine Folge zu geben. Die relativ knappen Mehrheiten (Pa. Iv. 18.492: 12 zu 11
bei 1 Enthaltung; Pa. Iv. 18.490: 14 zu 10 bei 1 Enthaltung) lassen freilich eine animierte
Debatte in der grossen Kammer erwarten, die über das Schicksal der beiden Initiativen
entscheiden wird. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2020
MARC BÜHLMANN
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Mit einer knappen Mehrheit von 12 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung empfahl die SPK-
NR, der parlamentarischen Initiative Masshardt (sp, BE) zur Schaffung von Transparenz
bei Lobbyreisen nicht Folge zu geben. Der Vorstoss verlangte die Veröffentlichung von
Reisen, zu denen Parlamentsmitglieder von öffentlichen Behörden oder
Interessengruppen im In- sowie Ausland eingeladen werden und die in Zusammenhang
mit ihrem Mandat stehen. Eine Veröffentlichungspflicht besteht seit Beginn der 51.
Legislatur bereits für amtliche Reisen, welche auf Kosten des Bundes unternommen
werden. Sie ist das Resultat einer umgesetzten parlamentarischen Initiative Heer (svp,
ZH). Die Kommissionsmehrheit war einerseits der Ansicht, dass diese neu bestehende
Pflicht genüge und eine erneute Diskussion im Moment nicht nötig sei. Andererseits
habe man eine ähnliche Forderung erst vor kurzer Zeit abgelehnt. Die links-grüne
Kommissionsminderheit beantragte Folgegeben und forderte, die von Masshardt in
ihrer Begründung als unlogisch, inkonsequent und unverständlich betitelte Trennung
von amtlichen Reisen und solchen auf Einladung aufzuheben und mit sehr geringem
bürokratischen Aufwand mehr Transparenz zu schaffen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2020
MARC BÜHLMANN

Wohl auch um ihrem sehr ähnlichen, aber weniger weit gehenden zweiten Anliegen (Pa.
Iv. 18.492) mehr Chancen einzuräumen, zog Nadine Masshardt (sp, BE) ihre
parlamentarische Initiative für bessere Regelungen für Lobbyreisen Anfang Juli 2020
zurück. Diese hätte verlangt, dass Ratsmitglieder Reisekosten für Einladungen von
Interessenorganisationen selber bezahlen müssen. Die SPK-NR hatte mit 14 zu 10
Stimmen (1 Enthaltung) empfohlen, der Initiative keine Folge zu geben. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2020
MARC BÜHLMANN

Ende August 2020 legte das Büro-NR seinen Bericht zum Postulat der Grünen Fraktion
zur Sicherstellung der Offenlegung der Interessenbindungen von
Parlamentsmitgliedern vor. Einleitend stellte das Büro fest, dass die Frage nach den
Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr in den Fokus
der Medien und der Öffentlichkeit gelange und eine grössere Transparenz gefordert
werde. Auch die Empfehlungen der GRECO bezüglich einer verstärkten
Korruptionsprävention im Parlament wurden im Bericht einleitend erörtert. Begrüsst
werde von der Staatengruppe insbesondere die Idee der beiden Büros (NR und SR),
einen Leitfaden mit den Rechten und Pflichten der Parlamentsmitglieder zu erstellen,
der erstmals für die 51. Legislatur verteilt worden war. Freilich bedaure die GRECO,
dass es keine Deklarationspflicht für finanzielle Interessen gebe, wie sie etwa im
Europarat neu umgesetzt würde. In der Tat müssen die Mitglieder der
parlamentarischen Versammlung des Europarates sämtliche Einkünfte aus Beruf,
Mandat oder Zuwendungen, die mit dem Parlamentsmandat im Zusammenhang stehen,
offenlegen – was auch in einer parlamentarischen Initiative Rytz (gp, BE) für das
Schweizer Parlament gefordert werde (Pa.Iv. 19.473).
Der Bericht zählte die momentan geltenden Regeln auf. Beim Antritt ihres Amtes
müssen alle Parlamentsmitglieder ihre Interessenbindungen offen legen, damit
überprüft werden kann, ob Unvereinbarkeiten bestehen. Die Interessenbindungen
werden seit 1985 von den Parlamentsdiensten in einem Register festgehalten, das seit
2002 im Internet veröffentlicht wird. In Beratungen der Räte oder der Kommissionen
muss zudem auf persönliche Befangenheit mündlich hingewiesen werden. Das
Parlamentsgesetz sehe aber auch vor, dass im Falle eines Konfliktes zwischen
Transparenz und Berufsgeheimnis Letzteres vorgehe. 
Das Büro-NR wies in seinem Bericht weiter darauf hin, dass in der in einer
Sammelvorlage vorgenommenen Änderungen des Parlamentsgesetzes auch die
Offenlegungspflichten erweitert worden seien. So müssen nicht nur die beruflichen
Tätigkeiten, sondern auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin offengelegt werden,
falls ein Anstellungsverhältnis besteht. Zudem muss deutlich gemacht werden, ob ein
Nebenmandat ehrenamtlich oder bezahlt ausgeführt wird – freilich aber nicht die Höhe
der Bezahlung. Vermerkt werden zudem alle Reisen der Parlamentsmitglieder, wenn
diese auf Kosten des Bundes gehen.
In den Augen des Büros-NR genügten diese Regelungen, die auch auf die bei
weitergehenden Forderungen immer wieder geforderte Eigenverantwortung der
Ratsmitglieder baue. Freilich stünden in naher Zukunft zahlreiche Geschäfte an, mit
denen die Diskussion um mehr Transparenz im Parlament weitergeführt würde.
Genannt wurde etwa die Transparenz-Initiative und der indirekte Gegenvorschlag der
SPK-SR, die parlamentarischen Initiativen Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438), Moret (fdp,
VD; Pa.Iv. 15.433), Reynard (sp, VS; Pa.Iv. 18.476), Masshardt (sp, BE; Pa.Iv. 18.492), Meyer
(sp, ZH; Pa.Iv. 19.462), Rytz (Pa.Iv. 19.473 und Pa.Iv. 19.491) und Rieder (cvp, VS; Pa.Iv.
19.414) sowie eine Kommissionsmotion der SPK-SR (Mo. 20.3911). 5

BERICHT
DATUM: 26.08.2020
MARC BÜHLMANN
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Angesichts der doch recht knappen Ablehnung (12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung) der
parlamentarischen Initiative von Nadine Masshardt (sp, BE), die mehr Transparenz bei
Lobbyreisen gefordert hätte, durch die SPK-NR, fiel die Abstimmung in der grossen
Kammer dann doch recht deutlich aus: Mit 107 zu 73 Stimmen sprach sich der
Nationalrat gegen Folgegeben aus. 
Nadine Masshardt betonte in ihrem Plädoyer zwar, dass ihre Forderung mit sehr wenig
Aufwand umgesetzt werden könnte. Amtliche Reisen müssten bereits in ein öffentliches
Register eingetragen werden. Dies müsse zukünftig also auch für «Reisen auf Einladung
schweizerischer, ausländischer oder internationaler Behörden oder
Interessengruppen» ganz einfach möglich sein. Für die Bürgerinnen und Bürger sei es
wichtig, zu wissen, wer welche Reisen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
bezahle. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies jedoch darauf hin,
dass man nun zuerst die bestehende Regelung für die Registrierung amtlicher Reisen
analysieren müsse, bevor etwas Neues und Zusätzliches eingeführt werde. Für nicht-
amtliche Reisen auf Einladung gebe es Empfehlungen, die Reisekosten selber zu
übernehmen. Wer nicht wolle, dass eine bezahlte Reise öffentlich und dann allenfalls
kritisiert werde, der oder die solle besser darauf verzichten. Dies sei eine Erwägung, die
jedes Ratsmitglied für sich selbst treffen müsse. «Dabei hilft auch ein Registereintrag
nicht», so Pfister. Man baue hier besser auf die Selbstverantwortung der
Ratsmitglieder. Zu den geschlossenen Fraktionen der SP und der GP gesellten sich
insgesamt sechs Abweichlerinnen und Abweichler aus den Fraktionen der SVP, der
Mitte und der FDP, was freilich zu wenig Unterstützung für das Anliegen bedeutete. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.09.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Erneut musste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen Initiative Berberat (sp,
NE) befassen, weil sich der Ständerat noch einmal für Folge geben entschieden hatte,
obwohl die grosse Kammer in der Sommersession entschieden hatte, nicht auf die
Vorlage einzutreten. In der Zwischenzeit hatte sich die SPK-NR mit 12 zu 11 Stimmen ein
weiteres Mal gegen die Vorlage für ein transparentes Lobbying ausgesprochen. 
Allerdings mochte der Nationalrat – nota bene nach den eidgenössischen Wahlen in
neuer Besetzung – diese Empfehlung überraschend deutlich nicht befolgen. Mit 107 zu
66 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der geschlossene rot-grün-grünliberale Block,
unterstützt von jeweils fast der Hälfte der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie 8
Mitgliedern der SVP-Fraktion der Kommissionsminderheit. Nur ein halbes Jahr seit der
ursprünglichen Ablehnung (damals mit 103 zu 72 Stimmen) hatte sich der Wind in der
grossen Kammer also stark gedreht. 
In der Debatte wurde betont, dass es sich beim vorliegenden Vorschlag um eine
Minimallösung handle, es sei ein «kleiner Schritt in die richtige Richtung», wie sich
Minderheitensprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) ausdrückte. Es gehe jetzt und hier für
das neue Parlament darum, zu zeigen, ob mehr Transparenz als Wahlversprechen
ehrlich gemeint gewesen sei, so der Aargauer Freisinnige weiter. Für die SP bestehe
Handlungsbedarf, fasste Nadine Masshardt (sp, BE) die Position ihrer Fraktion
zusammen. Lobbying gehöre zum System, brauche aber Transparenz, klare Regeln und
chancengleichen Zugang. Solche Regeln könnten aber nur geschaffen werden, wenn
man mal wenigstens auf die Vorlage eintrete, um sie dann noch zu verbessern. Balthasar
Glättli (gp, ZH) richtete sich an «jene, die zum ersten Mal in diesem Rund sitzen»: Wenn
man nicht wolle, dass das Geschäft weg vom Tisch sei, müsse man für Eintreten
votieren. Auf der Gegenseite argumentierte Ruth Humbel (cvp, AG) für die Mitte-
Fraktion, dass die Vorlage keinen Mehrwert bringe, sondern nur mehr Bürokratie und
«das beruhigende Gefühl, etwas getan zu haben». Lobbying werde zudem überbewertet
und es sei staatspolitisch zweifelhaft, dass Lobbyistinnen und Lobbyisten per
Parlamentsgesetz zum Teil des Parlamentsbetriebs gemacht würden. Tiana Angelina
Moser (glp, ZH) entgegnete, dass man zuerst einmal eintreten müsse und dann
debattieren könne, ob man hier ein Bürokratiemonster schaffe. Die GLP wolle einen
Schritt weiterkommen und beantrage deshalb Eintreten. Für die SVP, die den Antrag der
Mehrheit auf Nicht-Eintreten unterstützte, ergriff kein Mitglied das Wort. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
Stimmen keine Chance. 

In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 8

Nachdem der Ständerat in der Wintersession 2020 auf dem indirekten Gegenvorschlag
seiner SPK-SR zur Transparenzinitiative beharrt hatte, musste sich die Volkskammer
noch einmal über das Geschäft beugen, mit dem mehr Transparenz bei der
Politikfinanzierung hergestellt werden soll. Die SPK-NR wollte der Idee eine zweite
Chance geben, beantragte mit 14 zu 10 Stimmen Eintreten und schlug drei Ergänzungen
zum Entwurf des Ständerats vor: Parteien sollen auch die Beträge offenlegen müssen,
die sie von ihren Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern erhalten, auch
Ständeratsmitglieder sollten ihr Wahlkampfbudget offenlegen müssen und die
Dokumente, auf denen die verschiedenen Beträge ausgewiesen werden müssen, sollten
stichprobenartig kontrolliert werden. Zudem schlug die SPK-NR bei den
Schwellenwerten vor, die Vorschläge des Ständerats zu übernehmen:
Kampagnenbudgets sollten ab einer Höhe von CHF 50'000 und Spenden ab CHF 25'000
offengelegt werden müssen.
Zur Diskussion standen in der Frühjahrssession 2021 auch einige Minderheitsanträge.
Zuerst forderte eine von SVP-Mitgliedern angeführte Kommissionsminderheit, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Mit dem Gegenvorschlag wie auch mit der Initiative selber
würde höchstens «Scheintransparenz» geschaffen und «der Bevölkerung Sand in die
Augen» gestreut, argumentierte Martina Bircher (svp, AG) für diese Minderheit. Mit dem
«administrativen Monster», das etwa durch Stückelung von Spenden einfach umgangen
werden könne, werde über kurz oder lang eine staatliche Parteienfinanzierung
eingeführt und das «bewährte Milizsystem zu Grabe» getragen. Die links-grünen
Votantinnen (Nadine Masshardt, sp, BE; Ada Marra, sp, VD und Irène Kälin, gp, AG)
hoben hingegen im Namen ihrer Fraktionen hervor, dass Transparenz nicht nur immer
stärker von der Bevölkerung gefordert werde, sondern auch ein zentrales Element der
Demokratie sei, um verlorenes Vertrauen wiederherzustellen. Auch die FDP votierte –
gemäss ihrem Sprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) – für Eintreten, auch wenn volle
Transparenz nicht möglich sei und das Vertrauen der Bevölkerung auch heute nach wie
vor hoch sei. Auch die GLP sprach sich für einen Gegenvorschlag aus: Niemand könne
heute ernsthaft gegen mehr Transparenz eintreten, argumentierte Michel Matter (glp,
GE). Gegen Eintreten stimmten dann neben der fast geschlossenen SVP-Fraktion – nur
Lukas Reimann (svp, SG) wich von der Fraktionslinie ab und Mike Egger (svp SG) enthielt
sich der Stimme – lediglich noch 17 Angehörige der Mitte-Fraktion und vier Freisinnige
(5 enthielten sich der Stimme). Die gesamthaft 70 Gegenstimmen waren aber gegen die
115 Stimmen, die für Eintreten votierten, chancenlos. 
Eine von Marianne Streiff-Feller (evp, BE) angeführte Minderheit forderte für Spenden
einen Mindestbetrag von CHF 10'000 und eine von Andri Silberschmidt angeführte
Minderheit wollte diesen Betrag als Kompromissvorschlag bei CHF 15'000 ansetzen. Die
Initiative selber sah hier CHF 10'000 vor und der Ständerat hatte sich für CHF 25'000
ausgesprochen. Nachdem die Minderheit Streiff-Feller zugunsten des
Kompromissvorschlags zurückgezogen worden war, wurde dieser mit 118 zu 76 Stimmen
angenommen, wobei die Gegenstimmen aus der SVP- und der Mitte-Fraktion
stammten. 
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Eine SVP-Minderheit, angeführt von Michael Buffat (svp, VD), beantragte, den Vorschlag
der SPK-NR für die Offenlegungspflicht der Beiträge von Mandatsträgerinnen und
Mandatsträgern abzulehnen. Der Vaudois machte geltend, dass das Gesetz mit
Aufnahme dieser Offenlegungspflicht noch weiter verkompliziert werde, weil
Mandatsbeiträge ja an unterschiedliche Parteistufen (national, kantonal, kommunal)
ausbezahlt würden. Auch hier unterlag eine SVP-Mitte-Koalition aus 77 Stimmen einer
117-Stimmen-Mehrheit, die sich für Beibehalten des neuen Vorschlags entschied.
Die gleiche SVP-Minderheit Buffat wollte auch vom Vorschlag der Kommission,
Transparenz auch bei Kampagnen zu Ständeratswahlen herzustellen, nichts wissen.
Michael Buffat argumentierte, dass es sich bei Ständeratswahlen um eine kantonale
Angelegenheit handle und dass der Schwellenwert von CHF 50'000 ungerecht sei, weil
dieser zwar bei grossen, aber wohl nicht bei kleinen Kantonen erreicht würde. Auch
diese Minderheit scheiterte allerdings und der Nationalrat hiess die neue Regelung mit
139 zu 55 Stimmen gut. Erneut fand sich die SVP-Fraktion in der Minderheit, diesmal
allerdings ohne Unterstützung der Mitte-Fraktion.
Eine weitere Minderheit, angeführt von Marianne Binder-Keller (mitte, AG), griff
schliesslich auch den dritten Vorschlag der SPK-NR an, der stichprobenweise
Kontrollen vorsah. Aufwand und Ertrag stünden hier in keinem Verhältnis,
argumentierte die Aargauerin, die in ihrem Votum auch bekannt gab, dass die Mitte-
Fraktion sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ablehne. Was nämlich bei
beiden vergessen ginge, sei die Transparenz bei den «indirekten» Spenden. Eigentlich
müssten alle Organisationen, also auch die Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und
NGOs ihre Budgets offenlegen, damit wirklich Transparenz in der Politik herrschen
könne. Mit 112 zu 82 Stimmen wurde erneut der Vorschlag der SPK-NR unterstützt. 
Auch von der linken Ratsseite wurden Minderheitsanträge gestellt. Eine von Irène Kälin
(gp, AG) angeführte Minderheit wollte auf einen im Ständerat abgelehnten Vorschlag der
SPK-SR zurückkommen und eine Busse von CHF 20'000 für Zuwiderhandlung gegen die
Transparenzregeln einführen. Der von den Grünen und der SP-Fraktion unterstützte
Vorschlag kam auf 68 Stimmen (unterstützt von den drei EVP-Mitgliedern), wurde aber
von den 125 Voten aus den anderen Fraktionen überstimmt.
Zu reden gab schliesslich auch ein kurzfristig schriftlich eingereichter Antrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der die von Marianne Binder geäusserte Kritik aufnahm und
Transparenz für «alle politischen Organisationen» forderte. Verbände hätten viel
grössere Beträge zur Verfügung als Parteien, weshalb sie ebenfalls in die Pflicht
genommen werden müssten, war die schriftliche Begründung des Antrags. Hier
schaltete sich Bundesrätin Karin Keller-Sutter in die Diskussion ein und argumentierte,
dass es wohl zu «rechtlich kaum lösbaren Abgrenzungsschwierigkeiten» kommen
würde, wenn dieser Antrag gutgeheissen würde. Die Argumentation der Justizministerin
schien zu verfangen, wurde der Antrag Aeschi doch mit 121 Stimmen abgelehnt. Die 69
Stimmen, die ihn gutgeheissen hätten, stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion und einer Mehrheit der Mitte-Fraktion. 
In der Gesamtabstimmung standen 113 befürwortende 78 ablehnenden Stimmen
gegenüber (3 Enthaltungen). Der Wind hatte damit gedreht, wie die Presse
kommentierte: Im Gegensatz zur Gesamtabstimmung in der Herbstsession 2020
stimmten diesmal nicht nur die FDP, sondern auch die SP, die GP und die GLP für den
Entwurf. Skepsis weckte er nach wie vor bei der SVP-Fraktion, die ihn mit 51 zu 2
Stimmen ablehnte, und bei der Mitte-Fraktion, bei der sich allerdings von 29
Stimmenden immerhin sieben für die Vorlage aussprachen. Der Ständerat wird sich in
der Folge mit den drei neu geschaffenen Differenzen auseinandersetzen müssen. 9
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